
Schulanmeldung für das Jahr 2026/2027 

 

Im März 2025 finden die Anmeldungen für die Schulanfängerinnen 
und Schulanfänger für das Jahr 2026/2027 statt. 

Kinder, die bis einschließlich 30. September 2020 geboren wurden, sind im Schuljahr 2026/2027 

schulpflichtig und müssen in der Grundschule angemeldet werden. 

Auch jüngere Kinder (geboren vom 01.10.2020 bis 31.12.2020) können auf Antrag der Erziehungs-

berechtigten eingeschult werden, wenn der Entwicklungsstand eine erfolgreiche Mitarbeit im ersten 

Schuljahrgang erwarten lässt. Die Entscheidung über die Einschulung dieser so genannten „Kann-

Kinder“ trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter 

Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 1. Juli 2026 bis zum 30. September 2026 

vollenden, haben die Möglichkeit, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Dabei müssen 

die Eltern sich bis zum Stichtag 1. Mai eines jeden Schuljahres entschieden haben, ob die Einschulung 

des Kindes um ein Jahr hinausgeschoben werden soll. In diesem Fall reicht eine schriftliche Erklärung 

gegenüber der Schule aus. Eine vorherige Schulanmeldung ist aber auch bei Gebrauch von dieser 

„Flexi“ Regelung auf jeden Fall von Nöten. 

Der Anmeldebogen geht den Eltern der schulpflichtigen Kinder per Post zu. Bitte füllen Sie diesen bis 

zum 31.März 2025 aus und senden ihn mit den im Anschreiben geforderten Unterlagen per Post an das 

Sekretariat der Grundschule oder werfen ihn in den Briefkasten des Rathauses. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen an Schultagen sehr gern von 8-13 Uhr telefonisch unter 05142 / 4055 

oder per E-Mail unter gs.eschede@t-online.de zur Verfügung. 

 


